
Auszug aus dem Protokoll  
des Regierungsrates des Kantons Zürich

Sitzung vom 30. Januar 2019

60. Anfrage (Beiträge des AJB für kommunale Projekte und 
Projekte mit privater Trägerschaft in der Frühförderung)

Die Kantonsrätinnen Kathrin Wydler, Wallisellen, und Jacqueline Peter, 
Zürich, haben am 12. November 2018 folgende Anfrage eingereicht:

Die Bildungsdirektion hat gemäss Kinder- und Jugendhilfegesetz 
(KJHG) die Möglichkeit, Beiträge an Gemeinden oder Trägerschaften 
für «zusätzliche Aufgaben im Bereich der ambulanten Kinder- und Ju-
gendhilfe» zu vergeben. Zur ambulanten Jugendhilfe würden auch die 
Hausbesuchsprogramme für Familien mit Vorschulkindern gehören. Das 
Hausbesuchsprogramm Zeppelin wurde bisher von kantonaler Seite 
durch das AJB und aus KIP-Mitteln (Fachstelle Integrationsförderung, 
Justizdirektion) mitfinanziert, das Hausbesuchsprogramm schritt:weise 
nur aus KIP-Mitteln. Die KIP-Mittel fallen ab 2020 weg, was bedeutet, 
dass schritt:weise keine kantonalen Beiträge mehr erhält. Dies ist eine 
Ungleichbehandlung der beiden Hausbesuchsprogramme.

Da mit dem Wegfall der Finanzierung die langjährige Erfahrung weg-
fällt und der Erhalt des entsprechenden Know-hows gefährdet ist, bitten 
wir den Regierungsrat um Beantwortung folgender Fragen zur Klärung 
der Situation:
1.	 Wie werden ab 2020 die Hausbesuchsprogramme Zeppelin und schritt: 

weise durch Kantonsbeiträge weiterhin mitfinanziert?
2.	 Welche Beiträge wurden seit Inkrafttreten am 1. Januar 2012 aufgrund 

von § 40 KJHG vergeben?
3.	 Aufgrund welcher Bedingungen werden Gesuche für Projekte in der 

Frühförderung gutgeheissen bzw. abgelehnt? Besteht ein Kriterien-
katalog und wenn ja, ist dieser einsehbar?

4.	Wer bzw. welches Gremium entscheidet über die Gesuche?
5.	 Nach welchen Kriterien wird die Höhe der Beiträge bemessen? Gibt es 

Richtlinien, nach denen sich Gesuchstellerinnen und Gesuchsteller 
richten können? Wo sind diese einsehbar?

6.	 Werden mit den Trägerschaften der Projekte, die unterstützt werden, 
Leistungsvereinbarungen abgeschlossen? Ist eine regelmässige Bericht-
erstattung vorgesehen? Wie erfolgt das Controlling?
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7.	 Wie hoch ist das Budget für Beiträge gemäss § 40 KJHG? Wie wurde 
es seit 2012 ausgeschöpft? Wir bitten um eine Übersicht der unterstütz-
ten Projekte und die entsprechenden Beiträge nach Jahren.

8.	 Die Bildungsdirektion wird aufgrund von § 21 Kinder- und Jugend-
heimgesetz (KJG) Subventionen für Projekte im Bereich der ergänzen-
den Hilfen zur Erziehung gewähren können. Wie werden sich die Bei-
träge gemäss § 40 KJHG und gemäss § 21 KJG unterscheiden? Wie sind 
die Prozesse zur Gesuchstellung nach KJG geplant?

Auf Antrag der Bildungsdirektion

b e s c h l i e s s t  d e r  R e g i e r u n g s r a t :

I. Die Anfrage Kathrin Wydler, Wallisellen, und Jacqueline Peter, Zü-
rich, wird wie folgt beantwortet: 

Zu Frage 1: 
Mit Beschluss Nr. 874/2016 anerkannte der Regierungsrat die zeppe-

lin – familien startklar GmbH für die Zeit vom 1. Januar 2017 bis 31. De-
zember 2020 als beitragsberechtigt für Subventionen gemäss § 40 des Kin-
der- und Jugendhilfegesetzes vom 14. März 2011 (KJHG; LS 852.1). Über 
die Verlängerung der Beitragsberechtigung hat der Regierungsrat noch 
keinen Beschluss gefasst. 

Dem Anbieter von schritt:weise steht es grundsätzlich frei, bei der Bil-
dungsdirektion ein Gesuch für eine Subvention oder einen Beitrag aus 
dem Lotteriefonds Bildungsbereich zu stellen. Beides sind Beiträge zur 
Unterstützung von Leistungen im öffentlichen Interesse, auf die kein 
Rechtsanspruch besteht.

Die weitere Finanzierung durch Mittel der spezifischen Integrations-
förderung ist nicht mehr vorgesehen, da dies die Vorgaben des Bundes 
ausschliessen.

Zu Fragen 2 und 7:
Gestützt auf § 40 KJHG wurden in den Jahren 2012 bis 2018 folgende 

Subventionen ausgerichtet:
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Zu Frage 3:
Die Ausrichtung von Subventionen in der ambulanten Kinder- und Ju-

gendhilfe erfolgt gestützt auf das Staatsbeitragsgesetz vom 1. April 1990 
(LS 132.2) in Verbindung mit § 40 KJHG. Die Gesuche werden nach den 
folgenden formalen und inhaltlichen Kriterien beurteilt:

a. Formale Kriterien
–	 Sind genügend Mittel im Budget vorhanden?
–	 Sind die eingereichten Unterlagen vollständig und korrekt?
–	 Kann das Angebot/Projekt als zusätzliche Aufgabe im Bereich der am-

bulanten Kinder- und Jugendhilfe qualifiziert werden?
–	 Beteiligt sich die gesuchstellende Trägerschaft mit Eigenleistungen, die 

seiner wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit angemessenen sind?
b. Inhaltlich-fachliche Kriterien

–	 Entspricht das Angebot/Projekt den festgelegten Subventionsschwer-
punkten? 

–	 Hat das Angebot/Projekt bildungspolitische Bedeutung? 
–	 Wirkt sich das Angebot/Projekt zugunsten einer Region oder des ge-

samten Kantons aus? 
–	 Ist die gesuchstellende Trägerschaft professionell organisiert?

Im kantonalen Integrationsprogramm (KIP) sind die Kriterien hin-
sichtlich der Ausrichtung von Beiträgen formuliert. Diese Programme 
(KIP 1: 2014–2017, KIP 2: 2018–2021) beruhen auf den Vorgaben des Bun-
des. Sie sind auf der Homepage der Direktion der Justiz und des Innern 
(www.integration.zh.ch/Integrationspolitik) einsehbar oder können über 
die Fachstelle Integration bezogen werden. 

Zu Frage 4:
Der Regierungsrat beschliesst über die Beitragsberechtigung von pri-

vaten Trägern gemäss § 4 des Staatsbeitragsgesetzes für die Dauer von 
längstens acht Jahren. Die Subventionen werden in Abhängigkeit von der 
Ausgabehöhe bzw. den Ausgabenkompetenzen vom Amt für Jugend und 
Berufsberatung, von der Bildungsdirektion oder vom Regierungsrat be-
willigt.

Zu Frage 5:
Die Direktion kann an Gemeinden und Dritte, die zusätzliche Aufga-

ben im Bereich der ambulanten Kinder- und Jugendhilfe erfüllen, Subven-
tionen bis zu zwei Dritteln der anrechenbaren Kosten ausrichten (§ 40 
Abs. 1 KJHG). Aufwendungen werden gemäss § 8 Abs. 1 des Staatsbei-
tragsgesetzes nur angerechnet, soweit sie für die wirksame, wirtschaftli-
che und sparsame Aufgabenerfüllung erforderlich sind und den Aufwand 
des Staates für gleichartige Leistungen nicht übersteigen. Zudem setzt die 
Leistung von Staatsbeiträgen voraus, dass zumutbare Eigenleistungen 
erbracht werden (§ 9 lit. c Staatsbeitragsgesetz).
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Zu Frage 6:
In der Regel werden mit den Trägerschaften keine Leistungsvereinba-

rungen abgeschlossen. Standardmässig erfolgen eine jährliche Bericht-
erstattung und das in Abhängigkeit zur Subventionshöhe im Einzelfall 
erforderliche Controlling zu den ausgerichteten Subventionen.

Zu Frage 8:
Subventionen gemäss § 40 KJHG sind für zusätzliche Aufgaben im Be-

reich der ambulanten Kinder- und Jugendhilfe, die im KJHG geregelt 
sind, bestimmt, während Subventionen gemäss § 21 des Kinder- und Ju-
gendheimgesetzes vom 27. November 2017 (KJG, Vorlage 5222) für Pro-
jekte im Bereich der ergänzenden Hilfe zur Erziehung eingesetzt werden. 
Die Verfahren zur Gesuchstellung und -beurteilung im Bereich der er-
gänzenden Hilfe zur Erziehung werden auf den Zeitpunkt des Inkraft-
tretens des KJG (voraussichtlich 1. Januar 2021, vgl. Beantwortung der 
Anfrage KR-Nr. 12/2018 betreffend Gibt es eine Verzögerung bei der 
KJG-Einführung?) festgelegt.

II. Mitteilung an die Mitglieder des Kantonsrates und des Regierungs-
rates sowie an die Bildungsdirektion. 

Vor dem Regierungsrat 
Die Staatsschreiberin: 
Kathrin Arioli


